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Art. 1

Aufruf der deutschen Bischöfe
zur Fastenaktion Misereor 2024

Liebe Schwestern und Brüder,

haben Sie gewusst, dass es weltweit mehr als 30.000 ver-
schiedene	Pflanzenarten	gibt,	die	vom	Menschen	für	Nah-
rungsmittel und Textilien genutzt werden können? Diesen 
Reichtum wissen vor allem Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern zu schätzen. Sie erzeugen mit ihren Familien den 
Großteil der weltweit hergestellten Nahrungsmittel und 
spielen auch eine wichtige Rolle, wenn es um Klima- und 
Artenschutz geht. Doch die Existenz vieler Kleinbauern 
ist bedroht: Die Folgen des Klimawandels bekommen sie 
deutlich zu spüren. Diese zeigen sich in Wetterextremen 
und machen Ernten unberechenbar. Dazu kommt, dass we-
nige große Konzerne den Weltagrarmarkt beherrschen und 
auf Monokulturen und synthetische Pestizide setzen.

In der diesjährigen Misereor-Fastenaktion kommen Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern aus Kolumbien zu Wort. Sie 
sprechen von ihrer Gemeinschaft und Naturverbundenheit, 
aber auch von ihrer Unsicherheit und Existenzangst. Das 
Leitwort der Fastenaktion lautet „Interessiert mich die 

Bohne“.	Kaffeebohnen	und	Hülsenfrüchte	sind	in	Kolum-
bien wichtige Handelsgüter und landestypische Grundnah-
rungsmittel. Mit dem Leitwort werden aber nicht nur diese 
Nahrungsmittel in den Blick genommen, es kann auch als 
Anfrage an uns selbst verstanden werden: „Interessiert 
mich die Bohne – Fragezeichen?“ Interessieren uns das 
Leben und die Zukunft der Kleinbauern in Kolumbien und 
weltweit?

Lassen Sie uns Interesse zeigen, Anteil nehmen, zuhören 
und durch unsere Spenden deutlich machen: Ja, uns inter-
essiert die Bohne, uns interessiert die Arbeit der Menschen 
in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, die sich um die 
Natur und ihre Existenz sorgen!

Wiesbaden,  den 28.09.2023

Für das Bistum Osnabrück

+ Weihbischof Johannes Wübbe

Diözesanadminis t ra tor

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 10. März 
2024, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) ver-
lesen und den Gemeinden zudem in geeigneter anderer 
Weise zur Kenntnis gebracht werden. Die Kollekte am                
5. Fastensonntag, dem 17. März 2024, ist ausschließlich 
für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt.
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Art. 2

Aufruf zur Solidarität
mit den Christen im Heiligen Land 

(Palmsonntagskollekte 2024)

Liebe Schwestern und Brüder,

der Nahe Osten ist eine Welt voller Barrieren: Eine hohe 
Mauer trennt palästinensische Gebiete von Israel und von 
israelisch kontrolliertem Land. So sind die Heiligen Stät-
ten in Jerusalem für viele nicht oder nur mit Schwierigkei-
ten zu erreichen. Auch Arbeitsmigranten leben mit vielen 
Hindernissen; ihre Rechte werden oftmals nicht anerkannt. 
Mit besonderen Schwierigkeiten haben darüber hinaus 
Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinde-
rung zu kämpfen. Jeden Tag erleben sie, dass sie ausge-
grenzt werden, dass ihnen die Teilhabe an der Gesellschaft 
verwehrt bleibt. Es gibt Barrieren in ihrem Leben, die 
manchmal unüberwindbar scheinen.

Die christlichen Kirchen im Heiligen Land sind an der 
Seite der Menschen mit Behinderung. Durch zahlreiche 
Projekte und Einrichtungen bieten sie ihnen Chancen auf 
Teilhabe, Bildung und ein selbstbestimmtes Leben. Christ-
liche Begegnungsstätten, Schulen, Gemeinden und soziale 
Einrichtungen	eröffnen	so	neue	Perspektiven.

„Mittendrin – Barrieren überwinden“ – das ist das Motto 
der diesjährigen Palmsonntagskollekte. Durch Ihre Spen-
de ermöglichen Sie dem Deutschen Verein vom Heiligen 
Lande und dem Kommissariat des Heiligen Landes der 
Franziskaner die Fortsetzung ihrer Arbeit zugunsten von 
behinderten Menschen. Kirchliche Einrichtungen im Hei-
ligen Land können so ganz konkret Barrieren überwinden 
helfen.

Bitte unterstützen Sie die Arbeit für die Menschen im Hei-
ligen Land durch Ihre Anteilnahme, durch Ihr Gebet und 
durch Ihre Spende. Herzlichen Dank!

Wiesbaden,  den 28.09.2023

Für das Bistum Osnabrück

+ Weihbischof Johannes Wübbe

Diözesanadminis t ra tor

Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 24. März 2024, in 
allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) gehalten wird, 
ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen im 
Heiligen Land durch den Deutschen Verein vom Heiligen 
Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes der 
Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt.

Art. 3

Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR)

Die AVR sind durch die Beschlüsse der Bundeskommis-
sion der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes vom 19.10.2023 geändert bzw. ergänzt 
worden.

Tarifrunde 2023 – Teil 3

I.  Zulage für Betreuungskräfte

Der mittlere Wert der Zulage nach Anmerkung 150 zu 
den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 – 
12 der Anlage 2 zu den AVR wird zum 1. März 2024 
um 11,5 Prozent erhöht auf 133,80 Euro.

II.  Urlaubsgeld für Auszubildende nach Anlage 7 zu 
den AVR

  Der mittlere Wert des Urlaubsgeldes nach § 7 Abs. 
1 Buchstabe c der Anlage 14 zu den AVR wird zum                                                                                               
1. März 2024 um 11,5 v.H. erhöht auf 291,65 Euro.

III. Änderungen in Anlage 17a zu den AVR

Für Mitarbeiter nach Anlage 30 zu den AVR wird das 
Wertguthaben nach § 7 Abs. 2 Satz 2 der Anlage 17a 
zu den AVR zum 1. August 2023 um 4,8 Prozent er-
höht und zum 1. April 2024 um weitere 4,0 Prozent 
erhöht.

IV. Stufenvorweggewährung

1.  In Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR wird 
die bisherige Anmerkung 3 zu Abschnitt III A der 
Anlage 1 zu den AVR durch folgende neue Anmer-
kung ersetzt:

  „Anmerkung 3 zu Abschnitt III A der Anlage 1:

  1Verfügt der Mitarbeiter über eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren, er-
folgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt er über 
eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens 
vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung 
zur Stufe 3. 2Unabhängig davon kann der Dienst-
geber bei Neueinstellungen zur Deckung des Per-
sonalbedarfs	 Zeiten	 einer	 vorherigen	 beruflichen	
Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzu-
ordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit 
für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 3Die 
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben 
unberührt.“
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2.  In Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR wird 
eine neue Anmerkung 5 eingefügt:

  „Anmerkung 5 zu Abschnitt III A der Anlage 1:
1Soweit	es	zur	regionalen	Differenzierung,	zur	De-
ckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von 
qualifizierten	 Fachkräften	 erforderlich	 ist,	 kann	
sowohl Gruppen von Mitarbeitern als auch einzel-
nen Mitarbeitern, abweichend von dem sich aus    
§ 1 Buchstabe b ergebenden Stufe ihrer jeweiligen 
Vergütungsgruppe zustehenden Entgelt, ein um 
bis zu drei Stufen höheres Entgelt ganz oder teil-
weise vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter 
bereits die vorletzte Stufe oder die Endstufe ihrer 
jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen un-
ter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 
v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Vergütungsgruppe 
höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung 
eines höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 
kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit wi-
derruflich.	4Im Übrigen bleibt Abschnitt III A un-
berührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) bleiben unberührt.“

3.  In § 14 der Anlage 31 zu den AVR wird der Absatz 
5 wie folgt neu gefasst:

„(5) 1Soweit	 es	 zur	 regionalen	 Differenzierung,	
zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bin-
dung	 von	 qualifizierten	 Fachkräften	 erforder-
lich ist, kann sowohl Gruppen von Mitarbeitern 
als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend 
von dem sich aus der nach § 13, § 13a und § 14                                                       
Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Ent-
geltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu 
zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise 
vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter be-
reits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweili-
gen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. 
der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höhe-
res Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines 
höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann 
zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit wider-
ruflich.	 4Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 5Die 
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben 
unberührt.“

4.  § 14 der Anlage 32 zu den AVR wird um einen 
Absatz 5 ergänzt:
„(5) 1Soweit	 es	 zur	 regionalen	 Differenzierung,	
zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bin-
dung	 von	 qualifizierten	 Fachkräften	 erforder-
lich ist, kann sowohl Gruppen von Mitarbeitern 
als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend 
von dem sich aus der nach § 13, § 13a und § 14                                                                                 

Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Ent-
geltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu 
zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise 
vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter be-
reits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweili-
gen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. 
der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höhe-
res Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines 
höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann 
zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit wider-
ruflich.	 4Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 5Die 
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben 
unberührt.“

5.  § 13 der Anlage 33 zu den AVR wird um einen 
Absatz 5 ergänzt:

„(5) 1Soweit	 es	 zur	 regionalen	 Differenzierung,	
zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bin-
dung	 von	 qualifizierten	 Fachkräften	 erforderlich	
ist, kann sowohl Gruppen von Mitarbeitern als 
auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem 
sich aus der nach § 11 Abs. 2, Abs. 2a, Abs. 3 und                            
§ 13 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen 
Entgeltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu 
zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise 
vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter be-
reits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweili-
gen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. 
der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höhe-
res Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines 
höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann 
zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit wider-
ruflich.	 4Im Übrigen bleibt § 13 unberührt. 5Die 
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben 
unberührt.“

V.	 Öffnung	für	Dienstvereinbarungen

1.  In Anlage 6a zu den AVR wird ein neuer § 3 einge-
fügt:

„§	3	Dienstvereinbarungen
1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, so-
weit diese zu Zeiten gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Buch-
staben b bis f erbracht werden, die dort genannten 
Prozent- und Eurobeträge durch Dienstvereinba-
rung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen 
können für die freiwillige Übernahme zusätzlich 
betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder 
Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu 
beachten.“
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2.  In § 6 der Anlage 31 zu den AVR wird ein neuer 
Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 
und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6:

  „(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für 
Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1          
Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort 
genannten Prozentbeträge durch Dienstvereinba-
rung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen 
können für die freiwillige Übernahme zusätzlich 
betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder 
Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu 
beachten.“

3.  In § 6 der Anlage 32 zu den AVR wird ein neuer 
Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 
und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6:

 „(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Diens-
te, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 
2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort 
genannten Prozentbeträge durch Dienstvereinba-
rung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen 
können für die freiwillige Übernahme zusätzlich 
betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder 
Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu 
beachten.“

4.  In § 6 der Anlage 33 zu den AVR wird ein neuer 
Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 
und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6:

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für 
Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1          
Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort 
genannten Prozentbeträge durch Dienstvereinba-
rung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen 
können für die freiwillige Übernahme zusätzlich 
betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder 
Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu 
beachten.“

VI.  Inkrafttreten

Die Änderungen nach I., II., IV. und V. treten zum        
1. März 2024 in Kraft. 

Die Änderungen nach III. treten zum 1. August 2023 
in Kraft.

Ergänzung § 10 Allgemeiner Teil AVR, der Anmerkung 
Nr. 4 Buchstabe b zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Entgeltgruppen	P	4	bis	P	 9	und	9b	bis	 12	Anhang	D	
Anlage 31 zu den AVR sowie neue Anmerkung zu § 14 
Abs. 4 der Anlagen 31, 32 und neue Anmerkung zu § 13 
Abs.	4	der	Anlage	33	zu	den	AVR	(Tarifpflege)

I.  § 10 Abs. 2 Buchstabe b Allgemeiner Teil AVR wird 
wie folgt gefasst:

b) Niederkunft der Ehefrau, 
Lebenspartnerin im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes 
oder der in ehe- oder lebenspart-
nerschaftsähnlicher Gemeinschaft 
lebenden Lebensgefährtin

1 Arbeitstag

II.  § 10 Abs. 2 Buchstabe c Allgemeiner Teil AVR wird 
wie folgt gefasst:

c) Tod des Ehegatten, des Le-
benspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
des in ehe- oder lebenspartner-
schaftsähnlicher Gemeinschaft 
lebenden Lebensgefährten, eines 
Kindes oder Elternteils

2 Arbeitstage

III.  Es wird eine neue Anmerkung zu § 14 Abs. 4 der An-
lage 31 zu den AVR eingefügt:

   „Anmerkung zu Absatz 4:

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer 
anderen als der bisherigen Entgelttabelle zugeordnet 
ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der 
gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der bisherigen 
Entgeltgruppe erreicht haben.“

IV.  Die Anmerkung Nr. 4 Buchstabe b zu den Tätigkeits-
merkmalen der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 9b bis 
12 in Anhang D der Anlage 31 zu den AVR wird wie 
folgt gefasst:

„b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonde-
ren	pflegerischen	Aufgaben	außerhalb	von	Spezialbe-
reichen nach Buchstabe a:

• Wundmanager,

• Gefäßassistent,

• Breast Nurse/Lactation

• Painnurse, 

• auf einer Stroke-Unit-Station, 

• auf einer Intermediate-Care-Station, 

bei den Begleitenden Psychiatrischen Diensten 
(BPD) oder“
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V.  Es wird eine neue Anmerkung zu § 14 Abs. 4 der An-
lage 32 zu den AVR eingefügt:

   „Anmerkung zu Absatz 4:

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer 
anderen als der bisherigen Entgelttabelle zugeordnet 
ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der 
gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der bisherigen 
Entgeltgruppe erreicht haben.“

VI.  Es wird eine neue Anmerkung zu § 13 Abs. 4 der An-
lage 33 zu den AVR eingefügt:

   „Anmerkung zu Absatz 4:

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer 
anderen als der bisherigen Entgelttabelle zugeordnet 
ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der 
gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der bisherigen 
Entgeltgruppe erreicht haben.“

VII. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Oktober 2023 in Kraft.

Mitnahme Stufenlaufzeit bei Anschlussdienstverhält-
nis
Änderungen in den Anlagen 1, 31 bis 33 zu den AVR

I.  Änderungen in Anlage 1 zu den AVR

In § 3 des Abschnitts III. A. der Anlage 1 zu den AVR 
wird Absatz c neu gefasst:

„c) 1Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreich-
te Stufenlaufzeit wird im Anschlussdienstverhältnis 
fortgeführt. 2War der Mitarbeiter in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige 
erreichte Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er 
ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeits-
bereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser 
Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingrup-
piert worden wäre.“

II.  Änderungen in Anlage 31 zu den AVR

In § 13 Abs. 2a der Anlage 31 zu den AVR werden 
die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. Der bisherige Satz 
wird zu Satz 1.

„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem An-
schluss an ein Dienstverhältnis im Geltungsbereich 
der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der ka-
tholischen Kirche eingestellt, so erhält er
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage 
oder einer entsprechenden Regelung bemessen war, 
das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des 

Dienstverhältnisses am Einstellungstag vom bisheri-
gen Dienstgeber erhalten hätte,
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung bemessen war, das Entgelt der 
Stufe, das er am Einstellungstag von seinem bishe-
rigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt 
ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeits-
bereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser 
Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemes-
sen worden wäre.
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreich-
te Stufenlaufzeit wird im Anschlussdienstverhältnis 
fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige 
erreichte Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er 
ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeits-
bereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser 
Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingrup-
piert worden wäre.“

III. Änderungen in Anlage 32 zu den AVR

In § 13 Abs. 2a der Anlage 32 zu den AVR werden 
die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. Der bisherige Satz 
wird zu Satz 1.

„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem An-
schluss an ein Dienstverhältnis im Geltungsbereich 
der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der ka-
tholischen Kirche eingestellt, so erhält er
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage 
oder einer entsprechenden Regelung bemessen war, 
das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des 
Dienstverhältnisses am Einstellungstag vom bisheri-
gen Dienstgeber erhalten hätte,
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung bemessen war, das Entgelt der 
Stufe, das er am Einstellungstag von seinem bishe-
rigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt 
ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeits-
bereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser 
Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemes-
sen worden wäre.
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreich-
te Stufenlaufzeit wird im Anschlussdienstverhältnis 
fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige 
erreichte Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er 
ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeits-
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bereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser 
Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingrup-
piert worden wäre.“

IV.  Änderungen in Anlage 33 zu den AVR

In § 11 Abs. 2a der Anlage 33 zu den AVR werden 
die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. Der bisherige Satz 
wird zu Satz 1. 

„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem An-
schluss an ein Dienstverhältnis im Geltungsbereich 
der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der ka-
tholischen Kirche eingestellt, so erhält er
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage 
oder einer entsprechenden Regelung bemessen war, 
das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des 
Dienstverhältnisses am Einstellungstag vom bisheri-
gen Dienstgeber erhalten hätte,
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung bemessen war, das Entgelt der 
Stufe, das er am Einstellungstag von seinem bishe-
rigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt 
ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeits-
bereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser 
Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemes-
sen worden wäre.
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreich-
te Stufenlaufzeit wird im Anschlussdienstverhältnis 
fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige 
erreichte Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er 
ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeits-
bereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser 
Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingrup-
piert worden wäre.“

V.  Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft.

§ 22 AT AVR Schlichtungsordnung

I.  Änderungen in § 22 AT AVR 

1. In § 22 wird der folgende Absatz 3a eingefügt:

  „(3a) 1Die Schlichtungsstellen nach den Absät-
zen 1 bis 3 sind auch für die Entscheidungen 
bei Streitigkeiten über die ordnungsgemäße 
Einbeziehung der AVR nach Art. 9 Abs. 5 Satz 
1 2. Alternative GrO zuständig. 2Die Mitglied-

schaft in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
kann keinen Ausschlussgrund für die Wahrneh-
mung einer Aufgabe in einer Schlichtungsstelle 
darstellen. 3Der Erlass oder die Änderung einer 
Schlichtungsordnung bedarf der Zustimmung 
der Bundeskommission mit der Mehrheit ihrer 
Mitglieder gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 AK-O.“

2. In § 22 wird folgende Anmerkung eingefügt:

  „Anmerkung:

  1. Die Bundeskommission kann die Entschei-
dung nach Absatz 3a auf einen beschließenden 
Ausschuss übertragen, der mit der Mehrheit der 
Mitglieder des Ausschusses Beschlüsse fasst.

  2. 1Absätze 1 bis 3 wirken für Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Dienstgebern und 
Mitarbeitern, wenn die Zustimmung zu ab dem         
1. Januar 2023 erlassenen oder geänderten 
Schlichtungsordnungen nach Absatz 3a Satz 3 
erfolgt ist. 2Für bis zum 19. Oktober 2023 erlas-
sene	oder	geänderte	Schlichtungsordnungen	fin-
den diese bis zu einer Beschlussfassung über die 
Zustimmung nach Absatz 3a Satz 3 Anwendung.

  3. Das in Absatz 3a beschriebene Verfahren wird 
von der Bundeskommission bis spätestens zum 
31. Oktober 2026 evaluiert. 

II.  Inkrafttreten 

Die Änderungen treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft.

Die Beschlüsse der Bundeskommission sowie Teil B „Re-
gelungsziel und wesentlicher Inhalt“ und C „Beschluss-
kompetenz“ als auch die Anhänge zu Regelvergütung, 
Tabellenentgelte und weitere Vergütungsbestandteile 
(Mittlere Werte) werden in der Verbandszeitschrift „neue 
caritas“ Heft 1/2024 am 16.01.2024 in vollem Wortlaut 
veröffentlicht.	

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit für das Bis-
tum Osnabrück in Kraft gesetzt.

Osnabrück,  15.01.2024

+ Weihbischof Johannes Wübbe

Diözesanadminis t ra tor
für  das  Bis tum Osnabrück
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Art. 4

Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR)

Die AVR ist durch den Beschluss der Regionalkommis-
sion Nord am 02.11.2023 geändert bzw. ergänzt worden.

Die Regionalkommission Nord
beschließt:

I.  Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Fest-
setzung der Vergütung

Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission vom 19. Oktober 2023 zur 
Tarifrunde 2023 Teil 3 wird hinsichtlich aller dort be-
schlossenen mittleren Werte mit der Maßgabe über-
nommen, dass die dort beschlossenen mittleren Werte 
in derselben Höhe, wie sie in Nummer A. I. und A. II. 
des o.g. Beschlusses der Bundeskommission enthal-
ten sind, als neue Werte für den Bereich der Regional-
kommission Nord festgesetzt werden

II.  Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2023 in Kraft.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit für das Bistum 
Osnabrück in Kraft gesetzt.

Osnabrück,  15.01.2024

+ Weihbischof Johannes Wübbe

Diözesanadminis t ra tor
für  das  Bis tum Osnabrück

Art. 5

Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR)

Die AVR ist durch den Korrekturbeschluss der Bundes-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes vom 24.10.2023 geändert 
bzw. ergänzt worden.

Tarifrunde 2023 – Teil 3

VI.  Inkrafttreten

Die Änderungen nach I., II. treten zum 1. März 
2024 in Kraft. 

Die Änderungen nach IV. und V. treten zum 1. Ok-
tober 2023 in Kraft

Die Änderungen nach III. treten zum 1. August 
2023 in Kraft.

Die Beschlüsse der Bundeskommission sowie Teil B „Re-
gelungsziel und wesentlicher Inhalt“ und C „Beschluss-
kompetenz“ werden in der Verbandszeitschrift „neue cari-
tas“	Heft	2/2024	in	vollem	Wortlaut	veröffentlicht.	

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit für das Bis-
tum Osnabrück in Kraft gesetzt.

Osnabrück,  17.01.2024

+ Weihbischof Johannes Wübbe

Diözesanadminis t ra tor
für  das  Bis tum Osnabrück

Art. 6

Gesetz zur Änderung des 
Statuts zur Errichtung eines 

gemeinsamen	Betroffenenrates	
im Rahmen der unabhängigen Aufarbeitung 

von sexuellem Missbrauch 
in der Metropolie Hamburg

Artikel 1

Änderung des Statuts zur Errichtung eines gemeinsa-
men	 Betroffenenrates	 im	 Rahmen	 der	 unabhängigen	
Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Met-
ropolie Hamburg

Hiermit wird das Statut zur Errichtung eines gemeinsamen 
Betroffenenrates	im	Rahmen	der	unabhängigen	Aufarbei-
tung von sexuellem Missbrauch in der Metropolie Ham-
burg vom 06.12.2023 wie folgt geändert:

Ziffer	10.2	wird	wie	folgt	geändert:

1. Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
,,Jedes	Mitglied	des	Betroffenenrates	erhält	eine	pau-
schale Aufwandsentschädigung in Höhe von 700,00 € 
monatlich, die Mitglieder des Sprecherteams erhalten 
zusätzlich pauschal 200,00 € monatlich.“

2. Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:
,,Bei	Mitgliedern	des	Betroffenenrates,	die	gleichzeitig	
Mitglied in der ,,Gemeinsamen Aufarbeitungskommis-
sion bezüglich sexuellen Missbrauchs in der Metropo-
lie Hamburg“ (Gemeinsame Aufarbeitungskommis-
sion) sind, wird die Aufwandsentschädigung für die 
Tätigkeit in der Gemeinsamen Aufarbeitungskommis-
sion auf die Aufwandsentschädigung nach Satz 2 für 
die	Tätigkeit	im	Betroffenenrat	angerechnet.“

3.  Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4.
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Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in 
Kraft.

Für das Erzbistum Hamburg:
Hamburg,  den 20. November 2023

L.S.   +	Dr.	Stefan	Heße
Erzbischof  von Hamburg

Für das Bistum Osnabrück:
Osnabrück,  den 6. Dezember 2023

L.S.   + Weihbischof Johannes Wübbe

Diözesanadminis t ra tor

Für das Bistum Hildesheim:
Hildesheim,  den 8. Dezember 2023

L.S.   +	Dr.	Heiner	Wilmer	SCJ

Bischof  von Hildesheim

Art. 7

Beschluss 
der 23. Delegiertenversammlung 2023 über 
Änderungen der AK-Ordnung mit Wirkung 

zum 1. Januar 2024

Die 23. Delegiertenversammlung des Deutschen Caritas-
verbandes hat die Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes mit Wirkung 
zum 1. Januar 2024 an verschiedenen Stellen folgender-
maßen geändert:

I. Änderungen in der Ordnung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission

§ 7 Abs. 4 AK-O 
In § 7 Abs. 4 der AK-O werden die bisherigen Sätze 2 bis 
6 gestrichen. Es wird ein neuer Satz 2 eingefügt:
„2Das Nähere regeln die Geschäftsordnungen der beiden 
Seiten.“

§ 9 Abs. 1 AK-O 
§ 9 Abs. 1 der AK-O erhält einen neuen Satz 6: 
„6Ist das Mitglied ausschließlich Mitglied einer Regional-
kommission, ernennt der Vorsitzende bzw. der stellvertre-
tende Vorsitzende für die jeweilige Seite auf Vorschlag der 
betroffenen	Seite	der	Regionalkommission	schriftlich	ein	
Ersatzmitglied.“

Die bisherigen Sätze 6 bis 10 werden zu Sätze 7 bis 11. 

§ 9 Abs. 1 Satz 10 der AK-O wird wie folgt neu gefasst:
„10Die Erklärung nach Satz 9 muss gegenüber dem Vorsit-
zenden in Textform erfolgen und den Zeitpunkt des Weg-
falls der Verhinderung enthalten.“

§ 9 Abs. 2 AK-O 
§ 9 Abs. 2 Satz 1 der AK-O wird wie folgt neu gefasst: 
„(2) 1In der Zeit nach der Wahl und vor Ablauf der Amts-
periode endet die Mitgliedschaft eines Mitglieds der Ar-
beitsrechtlichen Kommission durch 

1. Wegfall der Voraussetzungen für die Wählbarkeit bzw. 
Bestimmbarkeit nach §§ 4 Abs. 3, 6 Abs. 4 oder Abs. 5; 

2. Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst in der (Erz-)
Diözese, in der das Mitglied gewählt oder für die es 
bestimmt wurde; für gewählte Mitglieder der Dienst-
geberseite der Bundeskommission endet die Mitglied-
schaft durch Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst;

3. Abberufung eines Mitglieds durch die entsendende Ge-
werkschaft oder Beendigung der Mitgliedschaft einer 
Gewerkschaft gemäß § 6 Entsendeordnung;

4. rechtskräftige Feststellung der Wirksamkeit der dienst-
geberseitigen Kündigung durch das Arbeitsgericht bei 
gewählten oder bestimmten Mitgliedern;

5. grobe Vernachlässigung oder Verletzung der Befugnis-
se	und	Pflichten;

6. Nichtantritt des Amtes durch Erklärung in Textform ge-
genüber der Kommissionsgeschäftsstelle; 

7. Niederlegung des Amtes durch Erklärung in Textform 
gegenüber dem Vorsitzenden;

8. Tod des Mitglieds.“

§ 9 Abs. 4 AK-O 
§ 9 der AK-O erhält einen neuen Absatz 4: 
„(4) Abs. 3 gilt entsprechend für den Fall, dass ein Sitz der 
Kommission nicht besetzt werden kann, weil das Wahlver-
fahren zu keinem Ergebnis geführt hat.“

§ 21 AK-O
§ 21 Abs. 1 der AK-O wird wie folgt neu gefasst:
„(1) Die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission 
(Bundeskommission bzw. Regionalkommissionen) ein-
schließlich der Begründung sind durch die Kommissions-
geschäftsstelle dem/der jeweiligen Vorsitzenden zuzulei-
ten und von ihm/ihr zu unterzeichnen.“

§ 21 Abs. 2 der AK-O wird wie folgt neu gefasst: 
„(2) 1Beschlüsse der Bundeskommission einschließlich 
der Begründung werden danach von der Geschäftsführung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission allen (Erz-)Diözesen 
zur Inkraftsetzung zugeleitet. 2Beschlüsse der Regional-
kommissionen einschließlich der Begründung werden von 
der Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
nur denjenigen (Erz-)Diözesen zur Inkraftsetzung zugelei-
tet, die von dem Inhalt des Beschlusses regional erfasst 
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werden (vgl. § 13 Abs. 2 AK-Ordnung). 3Die Beschlüsse 
sind von der jeweiligen Kommission mit einem Inkraft-
setzungsdatum zu versehen. 4Der Beschluss ist zu dem 
durch die Kommission festgesetzten Zeitpunkt, oder beim 
Fehlen einer Festlegung durch die Kommission zum 1. des 
Monats, der auf den Beschluss der Kommission folgt, in 
Kraft zu setzen.“

§ 21 Abs. 6 Satz 2 AK-O wird wie folgt neu gefasst: 
„2Stimmt der Diözesanbischof dem bestätigten oder ge-
änderten Beschluss zu, ist der Beschluss zu dem durch 
die jeweilige Kommission festgesetzten Zeitpunkt, oder 
beim Fehlen einer Festlegung durch die Kommission zum             
1. des Monats, der auf den Beschluss der Kommission 
folgt, in Kraft zu setzen und in den diözesanen Amtsblät-
tern	zu	veröffentlichen.“

§ 24 AK-O 
§ 24 AK-O wird wie folgt neu gefasst:
„1Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.“

II.	Änderungen	Wahlordnung	der	Dienstgeberseite

§	3	Wahlordnung	Dienstgeberseite

§ 3 Absatz 4 der Wahlordnung Dienstgeberseite wird wie 
folgt neu gefasst: 
„(4) Der Wahlvorstand fordert die Rechtsträger auf, inner-
halb einer festgelegten Frist Wahlvorschläge in Textform 
gemäß § 126 b BGB jeweils für die Wahl des Vertreters/
der Vertreterin der Dienstgeber in der jeweiligen Regional-
kommission abzugeben.“

§ 3 Abs. 5 Buchstabe f) der Wahlordnung Dienstgeberseite 
wird gestrichen.  

§ 3 Abs. 6 der Wahlordnung Dienstgeberseite wird wie 
folgt neu gefasst:
„(6) Der Wahlvorstand bestätigt in Textform gemäß § 126 
b BGB den Eingang eines Wahlvorschlages gegenüber 
dem/der Vorgeschlagenen und dem/der Vorschlagenden.“

§	4	Wahlordnung	Dienstgeberseite

§ 4 Abs. 1 der Wahlordnung Dienstgeberseite erhält einen 
neuen Satz 2: 
„2Die Wahlversammlung kann auch mittels einer Video-
konferenz durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die Wahl geheim durchgeführt wird.“

Die bisherigen Sätze 2 bis 6 werden zu Sätze 3 bis 7.

§ 4 Abs. 1 Satz 7 der Wahlordnung der Dienstgeberseite 
wird wie folgt neu gefasst: 
„7Die Einladung und die Kandidat(inn)enliste müssen 
mindestens zwei Wochen vorher versandt werden.“

Die vorstehende Ordnung wird hiermit für das Bistum Os-
nabrück in Kraft gesetzt.

Osnabrück,  20.12.2023

+ Weihbischof Johannes Wübbe

Diözesanadminis t ra tor
für  das  Bis tum Osnabrück

Art. 8

Gesetz zur Änderung der Ordnung für die 
Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mit-
arbeitervertretungen (DiAG-MAV) in der 

Diözese Osnabrück (DiAG-Ordnung)

Die Ordnung für die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen (DiAG-MAV) in der Diözese Os-
nabrück (DiAG-Ordnung) vom 01.03.2023 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Osnabrück vom 06.04.2023,   
Bd.	64,	Nr.	18,	Art.	164,	S.	354	ff.)	wird	wie	folgt	geändert:

1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: Der Vorstand 
besteht aus drei Mitgliedern. Diese sollen die ver-
schiedenen Fachkreise sowie den Bereich nach § 4 
Abs. 1 a - d und den Bereich nach § 4 Abs. 1 e - f 
repräsentieren.

2. Dieses Gesetz tritt am 01.02.2024 in Kraft.

Osnabrück,  22.12.2023

L.S.   + Weihbischof Johannes Wübbe
Diözesanadminis t ra tor

Art. 9

Bewerbungsfristen Pastoraler Dienst

1.  Studium Angewandte Theologie B.A. mit dem Berufs-
ziel Gemeindereferent*in

Bewerbungen um einen Studienplatz im Studiengang 
‚Angewandte Theologie B.A.‘ für Interessierte mit 
dem Berufsziel Gemeindereferent*in nimmt die Ka-
tholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho), 
Abt. Paderborn bis zum 31. Mai 2024 entgegen. Die 
Bewerbung erfolgt im Onlineverfahren über die Home-
page der Hochschule (http://katho-nrw.de/studium/stu-
dienangebot/bachelor/angewandte-theologie-ba). 
Wir empfehlen eine Kontaktaufnahme mit dem Bi-
schöflichen	Personalreferat,	Sr.	M.	Rita	Niehaus,	Tel.	
0541 318-199.



Kirchliches Amtsblatt Osnabrück Nr. 1 vom 19. Januar 202410

2. Berufseinführung mit dem Berufsziel Gemeinde-
referent*in bzw. Pastoralreferent*in
Absolvent*innen des Praxisbegleitenden Studi-
ums in Kooperation mit der Würzburger Domschu-
le und dem IDP (Münster) oder des Studiengangs 
‚Angewandte Theologie B.A.‘ an der katho NRW 
sowie Absolvent*innen des theologischen Vollstudi-
ums mit dem Abschluss ‚Magister Theologiae‘ bzw. 
Diplomtheolog*innen, die zum 1. August 2025 als 
Gemeindeassistent*innen bzw. Pastoralassistent*innen 
in die Berufseinführung aufgenommen werden möch-
ten, senden ihre Bewerbungsunterlagen bis zum            
31. Oktober 2024 per Mail (PDF) an: 
personalreferat@bistum-os.de.

Osnabrück,  18. Januar 2024

Das	Bischöfliche	Personalreferat

Art. 10

Urlaubsvertretung für Geistliche 

Wir weisen darauf hin, dass Priester, Diakone und Haupt-
amtliche aus anderen Bistümern nur nach Vorlage einer 
Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen Diözese/des 
Ordens zu Vertretungsdiensten in unseren kirchlichen Ins-
titutionen tätig werden dürfen. Die für einen Vertretungs-
dienst im Bistum Osnabrück notwendigen Unterlagen 
werden	 nach	Mitteilung	 an	 das	Bischöfliche	 Personalre-
ferat versendet. Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema 
haben, setzen Sie sich gerne mit Frau Alexandra Kemna 
(A.Kemna@bistum-os.de)	 aus	 dem	Bischöflichen	Perso-
nalreferat in Verbindung. 
Des Weiteren erinnern wir daran, Vertretungszeiträume 
durch Erkrankungen und Urlaub erst innerhalb des De-
kanates abzusprechen. Wenn sich dort keine Vertretungs-
möglichkeit	findet,	wenden	Sie	sich	gerne	an	das	Bischöf-
liche Personalreferat, um zu erfragen, ob eine anderweitige 
Vertretung möglich ist. 

Osnabrück,  im Januar 2024

Das	Bischöfliche	Personalreferat

Art. 11

Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteil-
nehmerinnen und Gottesdienstteilnehmer 

am 25. Februar 2024

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz 
(vgl. Vollversammlung vom 24.-27.02.1969, Prot. Nr. 18, 
und Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) werden 

für die Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer in 
der Bundesrepublik Deutschland die Gottesdienstteilneh-
merinnen und Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr 
gezählt.	Die	erste	Zählung	findet	am	zweiten	Sonntag	 in	
der Fastenzeit (25. Februar 2024) statt. Zu zählen sind alle 
Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen (einschl. 
Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die 
Besucherinnen und Besucher der Wort- oder Kommunion-
gottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten 
werden. Zu den Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottes-
dienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer 
Pfarreien (z.B. Wallfahrende, Seminarteilnehmende, Tou-
risten und Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Er-
hebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 2024 
unter der Rubrik „Gottesdiensteilnehmer am zweiten 
Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.

Osnabrück,  18. Januar 2024

Das	Bischöfliche	Generalvikariat

Art. 12

Hinweise zur Misereor-Fastenaktion 2024

Die 66. Misereor-Fastenaktion steht 2024 unter dem Leit-
wort „Interessiert mich die Bohne“. Das größte katholi-
sche Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit setzt 
sich dafür ein, unserer Ernährung wieder mehr Wertschät-
zung entgegenzubringen – mit Bildungsarbeit und Aktio-
nen hier in Deutschland und durch die Unterstützung der 
Partner in Kolumbien und weltweit.

Die Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonntag, 
dem	18.	Februar	2024,	in	der	Diözese	Speyer	eröffnet	(zu-
sammen mit dem Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen). 
Gemeinsam mit Bischöfen, Partnerinnen und Partnern aus 
Kolumbien sowie Gläubigen aus der Diözese feiert Mise-
reor um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Ludwig in Lud-
wigshafen einen Gottesdienst, der live in der ARD über-
tragen wird.

Bitte hängen Sie das Aktionsplakat zur Fastenaktion gut 
sichtbar in Ihrer Gemeinde, z. B. im Schaukasten und am 
Schriftenstand, aus und versehen Sie den Opferstock in Ih-
rer Kirche mit dem Misereor-Opferstockschild.

Das Misereor-Hungertuch „Was ist uns heilig?“ wurde 
vom nigerianischen Künstler Emeka Udemba gestaltet, 
der heute in Freiburg lebt und arbeitet. Sein farbenstarkes 
Bild ist als Collage aus vielen Schichten ausgerissener Zei-
tungsschnipsel, Kleber und Acryl aufgebaut: Nachrichten, 
Infos, Fakten, Fakes – Schicht um Schicht reißt und klebt 
der Künstler diese Fragmente und komponiert aus ihnen 
etwas	Neues.	Das	Hungertuch	lädt	zu	Reflexion	und	Aus-
einandersetzung ein. Es ist in zwei Größen zum Aushang 
im Kirchenraum, Pfarrheim oder in der Schule bestellbar.
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Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur 
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit 
und sind unter fastenaktion.misereor.de/liturgie abrufbar. 
Kreuzwege für Kinder und Erwachsene sind separat be-
stellbar.

Der Misereor-Fastenkalender 2024 und das Fastenbrevier 
(fastenbrevier.de) laden ab Aschermittwoch ein, die Fas-
tenzeit für sich oder mit der Familie aktiv zu gestalten.

Die Kinderfastenaktion hält zahlreiche Anregungen und 
Angebote zur Gestaltung der Fastenzeit in Kindergarten, 
Grundschule	und	Gemeinde	bereit.	Mehr	dazu	finden	Sie	
unter: kinderfastenaktion.de. Rucky Reiselustig nimmt die 
Kinder dieses Jahr mit nach Kolumbien.

Am Freitag, den 15. März 2024, ist bundesweiter Coffee	
Stop-Aktionstag. Bereiten Sie Ihren Mitmenschen eine 
schöne	Pause	–	schenken	Sie	fair	gehandelten	Kaffee	aus	
und sammeln Sie für Misereor-Projekte.

Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag, dem         
17. März 2024, ein Fastenessen zugunsten der Misereor-
Projekte an.

Am 4. Fastensonntag, dem 10. März 2024, soll in allen 
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen Bi-
schöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden. Legen 
Sie bitte die Opfertütchen aus oder verteilen Sie diese über 
Ihren Pfarrbrief oder direkt an die Haushalte.

Am 5. Fastensonntag, dem 17. März 2024, wird mit der 
Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projektarbeit der 
Partner in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika ge-
beten. Für spätere Spenden sollte das Misereor-Schild am 
Opferstock bis zum Sonntag nach Ostern stehen bleiben. 

Die	Misereor-Kollekte	sowie	das	Fastenopfer	der	Kin-
der	sind	zeitnah	und	ohne	Abzug	von	den	Gemeinden	
getrennt unter Verwendung der zur Verfügung gestell-
ten Überweisungsträger an das Bistum Osnabrück zu 
überweisen.
Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B. 
für eigene Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Mi-
sereor	ist	den	Spendern	gegenüber	rechenschaftspflichtig.	
Sobald das Ergebnis Ihrer Kollekte vorliegt, geben Sie es 
bitte der Gemeinde mit einem herzlichen Wort des Dankes 
bekannt.

Fragen zur Fastenaktion beantwortet gerne das „Team Fas-
tenaktion“ bei Misereor, Tel.: 0241 442-445, E-Mail: fas-
tenaktion@misereor.de.	Informationen	finden	Sie	auf	der	
Misereor-Homepage fastenaktion.misereor.de. Dort ste-
hen viele Materialien zum kostenlosen Download bereit.

Materialien zur Fastenaktion können bestellt werden bei: 
MVG, Tel.: 0241 47986100, E-Mail: bestellung@eine-
welt-shop.de und im Internet unter www.misereor-medien.
de.

Osnabrück,  18. Januar 2024

Das	Bischöfliche	Generalvikariat

Art. 13

Hinweise zur Palmsonntagskollekte 2024

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im Heili-
gen Land zugute; sie steht im Jahr 2024 unter dem Motto 
„Mittendrin – Barrieren überwinden“. Das Motto verweist 
auf die vielfältigen Hindernisse im Nahen Osten, die ins-
besondere Menschen mit einer körperlichen oder geistigen 
Behinderung	zu	schaffen	machen.	Jeden	Tag	erleben	sie,	
dass sie ausgegrenzt werden, dass ihnen die Teilhabe an 
der Gesellschaft verwehrt bleibt.

Die Palmsonntagskollekte	 findet	 am	 Palmsonntag,	 dem	
24. März 2024, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) statt. Sie ermöglicht konkrete Hilfe für die Men-
schen im Heiligen Land. Der Deutsche Verein vom Hei-
ligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes 
der	 Franziskaner	 eröffnen	 durch	 Ihre	 Spende	Menschen	
mit Behinderung Chancen auf Teilhabe, Bildung und ein 
selbstbestimmtes Leben. Christliche Begegnungsstätten, 
Schulen, Gemeinden und soziale Einrichtungen sorgen für 
neue Perspektiven.

Bitte überweisen Sie die Kollekte an das Bistum Osna-
brück unter Verwendung der zur Verfügung gestellten 
Überweisungsträger.

Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, bei-
spielsweise für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. 
Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das Kom-
missariat des Heiligen Landes sind den Spendern gegen-
über	 rechenschaftspflichtig.	Bitte	 teilen	Sie	das	Ergebnis	
der Kollekte, verbunden mit einem Herzlichen Dank, der 
Gemeinde mit.

Weitere Informationen	 finden	 Sie	 auf	 der	 Internetseite	
www.palmsonntagskollekte.de. Hier können ab Anfang 
Januar 2024 alle Unterlagen heruntergeladen werden. 
Etwa zwei Wochen vor Palmsonntag werden weitere Ma-
terialien zur Palmsonntagskollekte an alle deutschen ka-
tholischen Pfarreien versandt. Bei Fragen zur Palmsonn-
tagskollekte wenden Sie sich bitte an:

Deutscher Verein vom Heiligen Lande
Christoph Tenberken, Referent Fundraising
Tel.: 0221 99506551
E-Mail: palmsonntagskollekte@dvhl.de
Internet: www.dvhl.de

Osnabrück,  8. Januar 2024

Das	Bischöfliche	Generalvikariat
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Personal-Chronik für das Bistum Osnabrück
Ernennungen	-	Beauftragungen	-	Entpflichtungen

Dezember 2023
Wekenborg,  Dieter, Diakon, Leiter der Beratungsstel-

le	 „Offene	Tür“,	 Bremen,	 ab	 01.01.2024	Beginn	 der			
passiven Phase der Altersteilzeit. Mit Wirkung vom            
1. Oktober 2025 Eintritt in den Ruhestand.

5.  Dezember 2023
Bentlage,  Sarah, mit Wirkung vom 5. Januar 2024 als 

Gemeindereferentin in den Pfarreien der Pfarreienge-
meinschaft St. Clemens, Lähden-Holte/Lastrup / Un-
befleckte	Empfängnis	Mariens,	Lähden	/	St.	Antonius,	
Lähden-Vinnen / St. Martinus, Lahn, und Mariä Him-
melfahrt, Löningen-Wachtum, beauftragt. 

11.  Dezember 2023

Bauer  OFMConv. ,  Bruder Maximilian M., mit Wir-
kung vom 1. Januar 2024 zum Pastor in den Pfarrei-
en der Pfarreiengemeinschaft St. Vincentius, Bersen-
brück/St. Johannis, Alfhausen /St. Johannes der Täufer, 
Lage-Rieste, und St. Paulus Apostel, Neuenkirchen-
Vörden, und mit Vertretungsaufgaben im Dekanat 
Osnabrück-Nord ernannt.

Kleine-Böse,  Anna, Pastoralreferentin in den Pfarreien 
der Pfarreiengemeinschaft St. Dionysius und St. Josef, 
Belm, und Schmerzhafte Mutter, Belm-Icker, und Re-
ferentin für Hochschulpastoral am Hochschulstandort 
Osnabrück, mit Wirkung vom 1. Januar 2024 von ihren 
Aufgaben in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft 
St. Dionysius und St. Josef, Belm, und Schmerzhafte 
Mutter,	Belm-Icker,	entpflichtet.

Panapparambil  OFMConv,  Bruder Jesmond, Pastor 
in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft St. Vincen-
tius, Bersenbrück / St. Johannis, Alfhausen / St. Johan-
nes der Täufer, Lage-Rieste, und St. Paulus Apostel, 
Neuenkirchen-Vörden, und mit Vertretungsaufgaben 
im Dekanat Osnabrück-Nord, mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar	2024	entpflichtet,	um	neue	Aufgaben	für	den	Or-
den zu übernehmen.

14.  Dezember 2023

Böning,  Heino, Gemeindereferent für das Projekt „Dia-
konale Aufgaben beim SKFM Papenburg, mit Wirkung 
vom	1.	Januar	2024	entpflichtet	und	zum	gleichen	Zeit-
punkt als Gemeindereferent für diakonale Aufgaben 
und pastorale Mitarbeit im Lukas-Heim, Papenburg, 
beauftragt. 

27.  Dezember 2023

Schwenen,  Clemens, Pfarrer in Solidum gemäß can. 
517 § 1 CIC in den Pfarreien der Pfarreiengemein-
schaft St. Sixtus, Werlte / Mariä Himmelfahrt, Lorup/ 
Unbeflecktes	 Herz	Mariens,	 Rastdorf,	 und	 St.	 Niko-
laus, Vrees, mit Wirkung vom 15. Januar 2024 von 
oben	genannter	Aufgabe	entpflichtet	und	zum	gleichen	
Zeitpunkt befristet bis zum 15. Februar 2024 zum 
Pfarradministrator in den Pfarreien der oben genann-
ten Pfarreiengemeinschaft ernannt. Mit Wirkung vom                                                                                             
15. Februar 2024 befristet bis zum 19. Januar 2025 
gemäß can. 539 CIC zum Pfarradministrator der Pfar-
reien St. Marien, Rastorf, und St. Nikolaus, Vrees, er-
nannt.

Fischer,  Karlheinz, Pastor in den Pfarreien der Pfarreien-
gemeinschaft St. Jakobus, Sögel / Herz Jesu, Berßen/
St. Bonifatius, Hüven / St. Johannes der Täufer, Spahn-
harrenstätte / St. Michael, Stavern, und St. Franziskus, 
Werpeloh, mit Wirkung vom 15. Februar 2024 ent-
pflichtet	und	zum	gleichen	Zeitpunkt	befristet	bis	zum	
19. Januar 2025 gemäß can. 539 CIC zum Pfarradmi-
nistrator der Pfarreien St. Sixtus, Werlte, und Maria 
Himmelfahrt, Lorup, ernannt.

Todesfälle

4.  Januar  2024

Muringathery CMI,  P. Dr. John Peter, geboren am       
3. Januar 1938 in Thalore, Kerala, Indien, zum Priester 
geweiht am 15. März 1968 in Thrissur, Kerala.

Röcker,  Hermann, Diakon i. R., geboren am 26. März 
1939 in Wietmarschen, zum Diakon geweiht am           
30. Januar 1983 in Osnabrück.


